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Kontroll- und Zertifizierungskosten  

pastus


  für AMA-Lizenznehmer 
 

BIOS – Kontrollstelle zur Qualitätssicherung landwirtschaftlicher Produkte und 

umweltgerechter Verfahren – der BIOS – Biokontrollservice Österreich GmbH ist 

österreichweit für die Zertifizierung gemäß AMA-Futtermittelrichtlinie pastus


 und pastus


-

Kleinmengenregelung tätig.  

 

AMA-Futtermittelrichtlinie 

pastus
1) 

 

Grundbeitrag Stundensatz Fahrtkosten
3)

 

Mischfuttermittelhersteller 500,- € 80,- € 0,50 € je km 

Einzelfuttermittelhersteller
 

400,- € 80,-  € 0,50 € je km 

Handel, Lagerung, Transport 

fahrbare Mahl- und Mischanlagen 
300,- € 80,- € 0,50 € je km 

Streckenhandel 200,- € 80,- € 0,50 € je km 

pastus

-Kleinmengenregelung2) 

( < 3000 t bzw. 6000 t pro Jahr ) 

Grundbeitrag Stundensatz Fahrtkosten 

Mischfuttermittelhersteller 400,- € 80,- € 0,50 € je km 

Einzelfuttermittelhersteller
 

300,- € 80,-  € 0,50 € je km 

Handel, Lagerung, Transport 200,- € 80,- € 0,50 € je km 

Streckenhandel 150,- € 80,- € 0,50 € je km 

Preise netto zzgl. 10% MWSt. 
 

1) Werden mehrere Tätigkeiten gemäß Tabelle im Betrieb ausgeübt, so zählt der Grundbeitrag nur 

einmal und zwar der jeweils höchsten Kategorie! Die Standard-Kontrollgebühr setzt sich aus 

Grundgebühr + Kontrolldauer x Stundensatz + Fahrtkosten x amtl. Kilometergeld zusammen.  

2) Kleinmengenregelung gilt wenn die Gesamtfuttermittelmenge weniger als 3000 t bzw. bei mehr 

Betriebsfunktionen bis 6000 t beträgt. 

3) Die Fahrtkosten sind mit maximal 300 Kilometer gedeckelt und werden bei gleichzeitiger 

Kontrolle von mehreren Qualitäts-Standards am Betrieb nur einmal in Rechnung gestellt. 

4) Allfällige Nebenkosten und Spesen sowie angeordnete Laboruntersuchungen werden nach 

tatsächlichem Aufwand verrechnet. Wegzeiten werden keine in Rechnung gestellt. Sollten zur 

Standardkontrolle weitere Stichproben- und Nachkontrollen notwendig werden, so werden diese 

extra gemäß Aufwand zum üblichen Stundensatz von netto 80,- € plus Fahrtkosten in Rechnung 

gestellt. 

Stand 04-2025 
Seite 1 von 1 

mailto:office@bios-kontrolle.at
http://www.bios-kontrolle.at/

